
TEXT ZUM BEBAUUNGSPLAN

''Gewerbepark" der Gerrteinde Hettenleidelheim, Verbands
gemeinde Hettenleidelhei.m, Kreis Bad Dürkhei.m

0 RECHTSGRUNDLAGEN

l Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, geändert
durch Art. 9 Nr. l Verei.nfachungsnovelle vom 03.12.1976,
BGBI. l S. 3281 , und durch Art. l G zur Beschleuniciung von
Verfahren und zur Erleichterung von Investiti.onsvorhaben
i.m Städtebaurecht vom 06.07.1979, BGBI. l S. 949)

2 4. Verordnung über die pauli.che Nutzung der Grundstücke
IBaunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung vom
15.09.1977 (BGBI. l S. 1763)

3

4

5

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 27.02.1974 in
der letztgültigen Fassung

Gemei-ndeordnung für Rhei-n]-and--Pfalz(GVBL
letztgü].ti.gen Fassung .

S 41 9) :i.n der

Landespflegegesetz i-n der Fassung vom 05.02.1979 (GVBL
s. 36) - 5 17 -

O . l GELTUNGSBEREICH

Die vom Ge].tungsbereich des Plangebietes erfaßten Flurstücke
sind mi.t ei.ner starken schwarzen, unterbrochenen Linie um-
geben

0.2 ÜBERTRAGUNG VOM PLAN IN DIE WIRKLICHKEIT

Soweit keine Maße in den Plänen angegeben sind, sollen diese
abgegri.ffen werden. Ausgehend von einer mögli.chen Ablesege-
nauigkeit von 0,5o mm wi.rd für di.e so erfolgten Festsetzungen
in der ört].i.chkeit eine Genauigkeit von + 5o cm verlangt

O . 3 PLANgNGSRECHTLICHE FESTSETZUN'GEN

l($. 9 (1 ) Ziff. l BBauG)
Als Art der bauli.chen Nutzung ist für den Planbereich in-
dustriegebi.et entspr. $ 9 BauNVO, Gewerbegebiet entspr
5 8 BauNVO und Mischgebi.et entspr. $ 6 BauNVO festgesetzt
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Für folgende Gebiete wird eine eingeschränkte Nutzung ent
sprechend $ 1 (4) Ziff. l BauNVO nach der Art der zulässi
gen Nutzung festgesetzt :
Im Bereü.ch GIE sind nur nicht erheblich belästigende Betriebe
mit wed.ger als 65 dB(A) tags und 50 dB(Ä) nachts zulässig.
Im Gebt.et GEE beidsei.tig der Gaswerkstraße, angrenzend an
di.e Kläranlage, si.nd kei-ne lebensmittelherstellende oder
-verarbei.mende Betriebe sowie keine Wohnungen zugelassen.
Das GEE-Gebiet an der Industriestraße schränkt die Nutzung
von Gewerbe ein, das nur nicht störende Betri.ebe mi.t weni-
ger als 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts zuläßt
[m GEE weste-i.ch der Eisenberger Straße (B 47) wird di.e Ein
schränkung so vorgenommen, daß geruchsbelästigende Betri.ebe
ausgeschlossen si.nd .

Maß der baulichen Nutzung ($ 9 (1) Ziff l BBauG)
Im P].angebiet ist die zwei.geschosse.ge Bebauung als Höchst
grenze festgesetzt

Nebenanlagen und Einrichtungen ($ 14 (1) BauNVO)
Nebenanlagen und Einrichtungen im Si.nne des $ 14 BaulqVO
si.nd nach $ 23 (5) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zu elfi.chten.

Von der Bebauung frei.zuhaltende Flächen
($ 9 (1 ) ziff: 1 0 ËIBäi.idJ

S i. chtfl äc hen

Im Bereich der festgesetzten Si.chtfelder sind Anpflanzungen
und sichtbehindernde Anlagen über 0,80 m Höhe nicht zu-
]- äs sig

Höhenlage der Baukörper ($ 9 (2) BBauG)
Für die zu errichtenden Gebäude wird die Oberkante des Erd
geschoßfußbodens, bezogen auf die Höhe der Verkehrsfläche
(Gehsteig - Schranmbord) , auf max. 0,40 m festgesetzt

0.4 FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

Nicht überbaubare Grundstücksflächen ($ 9 (1) Ziff 2 BBauG)

Die nicht überbaubaren Grundstücksf].ächen sind mit Ausnahme
der Einfahrt, Ste]].f]-ächen und des Zugangs als Grün- und
Pflanzflächen anzulegen und zu unterhalten.

Auf öffentlichen und pri.voten Parkplätzen i.st auf den Pflanz
streß.fen oder Pf]anzi.nse].n jeweils für 4 - 6 Stellplätze ein
Baum zu pflanzen und zu unterhalten.

Bestandserha]-tung ($ 9 Abs 1 , Nr 25 Buchst. b und Abs. 6 BBauG)

Der vorhandene Bewuchs ist zu schonen. Gesunde Bäume mi.t mehr
als 60 cm Stanunumfang (gemessen in l m Höhe) sind zu erhalten
Ausgenommen hi.ervon si.nd Obstbäume, die wi.rtschaftlichen
Zi.eien di.eden. Schalenobst (z. B. Walnuß und Eßkastanie) ist
j epoch zu erhalten .



Fa[[s durch die Erha].tung di-eßer Bäume die Durchführung zu
lässiger Bauvorhaben unzumutbar erschv/ert wird, sind Aus-
nahmen zu]-ässig, wenn an anderer Ste]]-e des Grundstückes
für eine angemessene Ersatzpf]-anzung Sorge getragen wird.

In jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erhaltenden
Bäume vor schädigenden Einflüssen zu bewahren (s. DIN 18920,
Oktober 1 973 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-
tati.onsf].schen bei Baumaßnahmen")

PQpflag! ]4p:

Öffent[iche Pf].anzunq

Die Anpflanzung erfolgt i.n der auf di.e Erschli.eßung des Bau
gebt.eyes folgenden Pflanzperiode

Pr i.vage Pflanzung

Die Anpflanzung hat in der auf die Errichtung der baulichen
Anlage folgenden Pflanzperiode zu erfolgen.

Di.e Bepflanzung richtet si.ch nach der auf der folgenden Seite
aufgeführten Gehölzartenliste

F]-ächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ($ 9 Abs
Nr. 25 Buchst. a) und Abs. 6 BBauG)

l

Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind ge
mäß der entsprechenden Pflanzschemata mi.t landschaftsgerech-
ten Gehölz arten zu ver sehen .

Di.e übrigen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
sind mi.t Gehölzen der Gehölzartenliste (siehe nächste Seite)
gruppenweise zu je 3 - 5 Stück ei.ner Art im Abstand von
l m x l m zu bepflanzen. Die Straucharten werden vornehm-
li.ch in den Randberei.chen verwendet.

Im Bereü.ch der Si.chtwi.nkel von einmündenden Straßen sind aus
schli.eßlich Gehölze zu verwenden, di.e eine Höhe von 0,8 m
nicht überschreiten; mi.t Ausnahme einzelner hochstänmiger,
nicht sichtbehindernder Bäume

Folgende Pflanzenarten sind zu verwenden

Deutz ia grad-lis
Li.gustrum vulgare "Lodense"
Mahonia aquifo]-ia
Rosa nitida
Salix purpurea ''Nana"
Salix repens argentea
Sa].ix repens rosmarinifol i.a
Sa]. ix wehrhahni.i
Spirea arguta

Maiblumenstrauch
Z vergil-qu sten
Mahonie
Glanzrose
Zwergpurpurweide
Zwergsi.lberweide
Rosmar inge ide
Engadinweide
Schneespiere
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GEHÖLZARTENLI STE
Auswah[ industrie- und staubresistenter Gehör.zarten

Großkronige Bäume für den Straßenraum

Ac er platanoides
Aceh pseudoplatanus
Fraxinus excel. s ior
Quercus pa lustris
Quercus petraea
Qu ercus robur
Qu ercus rubra
Tina pallidaVilla tomentosa

Spi.tzahorn
Bergahorn
Gem . E sche
Sumpfei.cheTraubenei.che
Sti.dei.che
Roteiche
Kai s erlinde
S i. über ]. ind e

Mittelkronige Bäume für den Straßenraum

morbus aucaparia
Sorbu s intermedi.a
Sorbus atta ''Magnifica"
Robini.a pseudoacaci.a "Monophylla"
Sa ].ix smiths.ana

Eberesche
Oxelbeere
Meh].beete
Robe.ni.e
Küblerwe i.de

Straucharten für straßenbegleitende Pflanzungen
Cor nus alba
Corpus stolonifera ''Flavi.ramea "
Cor nus mas
Corylus avellana
Deutzia grad.lis
Euonymus europaeus
Li.gustrum obtusi.folium regelianum
Ligustr um ovale.roll.um
Ligustrum vulgare ''Lodense"
Ligustrum vulgare "Atrovi-jens "
Lonicera xy]-osteum
Lycium halimifoli-um
Phi-ladelphus inodorus
Physocarpus opulifoliusPrunus mahaleb
Ri.bes dpi.num ''Schmi.dt''Rosa mu ].tif lora
Sallx repens ''Rosmari-nifolia"
Salix repens Argentea
Salix purpurea "Nana"Sorbaria sorbifolia
Viburnum santana
Vi.burnum rhyti.dophyllum

We i.ßer Hartriege]-
Ausläufer Hariri.ebel
Kornelkir sche
Hagel
Maiblumenstrauch
Pfaffenhütchen
Zwergliguster
Liguster
Zwergliguster
Liguster
Heckenkir sche
Bocksdorn
Pfeifenstrauch
Fasanenspi.ere
Weichselkirsche
Johannisbeere
Vielb].ütige Rose
Rosmar i.nweide
Z werd s i-lberwe id e
Zwergpurpurwe ide
Fiederspiere
Wolliger Schneeball
Irnmerqrüner Schneeball

grandiflorus



Der Text zum Bebauungsplan hat zusammen mi.t der Begründung
und dem Bebauungs- und Grü.nordnungsplan in der Zeit vom
g: .ß./ bis zum .'#: ,/./'.? öffentlich ausgelesen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
ortsübli.ch bekanntgemacht

Hettenlei.de+heim, den ''f3l: :rc?c)4ZZY

Bürgermeister 'r

Der Text zum Bebauungsplan hat dem Satzungsbeschluß zugrunde
gelegen.

Hettenlei.deJ+lei.m , den 5/.?i ZgCi,?:l>:/'zg

Bürgermei.Beer

/''\



BEGRÜNDUNG
Z UM BEBAUUNGS UND GRÜNORDNUNGSPLAN ''GEWERBEPARK''
DER GEMEINDE HETTENLEIDELHEIM, KREIS BAD DÜRKHEIM

ANI.AS S

Als gewerblicher Entwick[unqsort so].].te die Gemeinde
Hettenleidelheim ei.ne Fläche für den gewerbli.chen An-
satz Vorhalten, wobei sowohl di.e Frage der Nachfolge-
betriebe a]s auch der Ausm-agerungen aus den Ortsla;en
der Verbandsgemei.nde Hettenleidelhei.m wie Neuansätze
enthalten sind. Der augenb].i.ckl i.che Betri.ebsansatz und
di.e zum Teil verwachsenen Strukturen bedingen eine
städtebauliche Ordnung. Hierfür hat der Rat der Gemeinde
die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes
beschloß sen .

SITUATION DER BAULEITPI,ANUNG

Die großf].ächigen Ausweg.sangen des neuen Flächennutzungs-
planentwurfes haben diesem Bebauungsplan zugrunde gelegen
Die örtl i.chen .Er.hebungen beim Feldvergleich'dieses planes
führten zu geli.nqfügi.gen Korrekturen des Umringes, der
mit den letzten Darste].]ungen des Flächennutzungsplanes
korrespondiert. Di-eber Bebauungsplan soll gemäß'$' 8 (3)
BBauG im Parallelverfahren behandelt werden, weil die
Darstel].unten des neuen Flächennutzungsplanentwurfs von
denen im genehmigten F].ächennutzungsplan zum Teil erheb-
li.ch abweichen .

Amtsplan
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ERSCHLIESSUNGSABS ICHT

Verkehr

Der Ansch].uß des Gewerbebereiches an den überörtli.chen Ver
kehr i.st von der Schiene her als Stichgleis zu sehen, das
die Möglichkeit der ostwärts gerichteten Kommunikation hat
Es muß daher auf die sche.enengebundene Ansatzmöglichkeit
großer Wert gelegt werden .

Straßenmäßi.g können nach Westen die Fabrikstraße und Gas-
werkstraße als bestehende Führungen - wenn auch nicht opel.-
mal ausgebaut - di.e Andi.ndung über di.e heutige B 47 suchen,
die nach Norden über Ei.senberg führt, nach Süden aber durch
di.e beengte und überm.astete Ortsdurchfahrt. Di.e Gemei.nde
Hettenleidelheim ist zur Zeit bestrebt, mi.t einer sogenann-
ten Tangentialstraße am Westrand der Ortslage mehrere neu-
ralgi.sche Punkte zu überwi.nden, so daß hier auch eine qün-
sti.gere Zuwegung zum auszubauenden Auffahrtspunkt der A 6
bei Wattenheim erfolgen kann.

Eine wei.bete Anbi.ndung besteht bei der Wi.ederinanspruch-
nahme der alten Betriebsgebäude östli.ch der Fabri.kstraße,
von der aus über den Ebertsheimer Weg und über die L 453
Verbindungen nach Osten möglich sei.n werden. Im ersten
Falle langfristig vom Ebertsheimer Weg auf die geplant ge-
wesene K 39. di.e einen Anschluß an die geplante B 47 erhal--
ten könnte, sofern di-ese beibehalten wird; im zweiten Fal.Le
über Tiefenthal nach Neulei.ni.ngen bzw. Grünstadt

Di.e Querverbindung zwischen Gaswerkstraße und Fabrikstraße
ist i.nsbesondere durch die Freigabe der Bundesbahnfläche
für gewerbliche Bauzwecke erforderlich und bei den beste--
hennen west-östl i.ch gestreckten Böschungen mi.t entsprechen
dem Erdausgleich möglich. Bei der Poststraße wird di.e Auf-
fahrt zur Fabrikstraße und dann gemei-noam auf di.e B 47 ge-
führt. Aus dem Anhörungsverfahren ergab sich, daß die An-
dienung per Schiene zwar verb].elben kann, aber die Brei.te
des bi.sherigen G]eiskörpers a]-s Industriegebiet genutztwerden so].l

Die Gaswerkstraße soll vor der Kläranlage in einem Wende
platz enden, um damit auch zu dokumente.eien, daß keine
wei.tele Ausdehnung nach Nordosten erfo]gen so]].

ART UND )LASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Im Grundsatz ist versucht worden, eine Abstaffelung der
Nutzungsformen des Gewerbeparks vorzusehen, der Industry.e
und Gewerbegebiete, von der Orts].age Hettenleidelheim aus



gesehen, möglichst mit Immissionsschutzvorbehalten aus-
statten. So ist der i.m Nordosten am meisten vorgeschobene
Flächenantei]. iin Flurgebi.et "Kurze Hofäcker" voll wi.rk-
sames Industriegebi-et mit einer Baumassenzahl von 9.0.
Hier handelt es sich um kombinierte Betri.ebs- und Abbau-
f[ächen. Soweit der G]-eiskörper nicht von den verblei.ben-
der Sche.enev benöti-gt wird, kann die Übernahme im öst].i.chen
Teil als Industriegebi-et erfolgen. Darin besteht Konsens
mit der Deutschen Bundesbahn. Es folgt nach Westen ein ein-
geschränktes Industriegebiet. Die Lärmwerte würden hier
65 dB(A) tagsüber und 50 dB(A) nachtsüber betragen. Das
über den Glen.skörper bi-s zur Gaswerkstraße angezeigte ein-
geschränkte Industriegebiet wi.rd mit Blick auf die zu er-
wei.ternde K]äran]age Hetten]eide].hei.m kei.ne lebensmittel-
produzi.elenden und -verarbeitenden Betriebe aufnehmen und
soll auch das Wohnen ausschli.eßen. Die bereü.ts an der Gas-
werkstraße li.elenden Betriebe, ei.n Bauhof und ein Treib-
Stofflager, gehören i.n di.ese Kategorie
Nördlich der Gaswerkstraße gilt i.n einer Basti.efe das ein
geschränkte Gewerbegebiet mi.t den Auflagen des vorgenann-
ten eingeschränkten Industry.egebietes mit Ausnahme des
Baustoffbetri.eyes auf Flurstück 1470/5. Hier werden di.e
Pf[anzbi.ndungen zum Se].tenbach beachtet

Westlb.ch der gedachten Querverbi.ndung als Spange zwischen
der Gaswerkstraße und der Fabri.kstraße sowie i.m Winkel. der
Gaswerkstraße und B 47 nach Nordosten mi.t dem Sitz der
Spediti.on Rempel ist Gewerbegebiet. Südlich der Fabrikstraße
setzt im Flurgebi.et ''lm Scheibliges Morgen'' in Richtung auf
die Ortslage Gewerbegebiet und eingeschränktes Gewerbegebiet
abstaffelnd an, um -- zug]eich auch im Sinne des Staate.schen
Gewerbeaufslchtsamtes - die Annäherung zur Ortslage abzu-
sichern. Dort wird die Poststraße nach Osten angebaut, so
daß eine Abstandswahrung ei.nzuha]ten ist. Eventue].l wird
sich hi.er später - auch unter Beachtung der Empfehlungen
der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz , Raum Vorderpfalz -
ei.ne Annäherung der Nutzungen ergeben, wenn sich weiterer
Bedarf aufdrängt

Im Winkel B 47/Poststraße verblei.bt Mischgebiet. Westlb.ch
der B 47 wird von Norden nach Süden Gewerbegebi.et, dann
eingeschränktes Gewerbegebiet und sebi i.eßl i.ch Mischgebiet
vorgesehen. In diesem Teilbereich des Bebauungsplanes lie-
gen die wi.chtigsten Anliegen der Ortsrandfunktion und qewerb
li.chen Ansätze. Während di.e Vorhaltungsfläche der Spedition
Rempel nach Westen zur Mischbebauung abstaffelnd geführt
werden kann, folgt dem zu bewahrenden und zu bepflanzenden
Grünrahmen di.e Absicht eines Verkaufsmarktes auf den Flur-
stücken 1266/1 und 1270. Verkaufsmarkt, ulli.elende Stell-
plätze und Grünrabatten ermöglichen einen zumutbar gestal-
tungsfähi.gen Ortsrand, wobei dieser Verkaufsmarkt fußläufiq
gut erreichbar sei.n wi.rd
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VER- UND ENTSORGUNG

Durch das Plangebiet verlaufen mehrere Fernmel(ilekabel der
Deutschen Bundespost. Im Falle ei.ner notwendi.gen Verle-
gung wird die Gemeirlde rechtzeitig Verdi.ndung mit dem
Fernmeldeamt i.n Neustadt aufnehmen. Auch wi.rd Kontakt
mit dem Fernmeldebaubezirk Ei.senberg gehalten.

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch die Pfalzwerke
über das Gemeindewerk i.n Hetten]ei.de].hei.m. Innerhalb des
Plangebi.eyes i.st jeder weitere Energy.ebedarf seitens des
Versorgungsträgers abgesichert. Di.e Verkabelung ist für
Neuerschließungsgebi.ete Voraussetzung

Auch die Gasversorgung erfolgt über die Gemeindewerke
durch die Saar-Ferngas mittels der i.m nordöstlichen Plan
ei.nführenden HD--Lei.tung DN 60, über die der räum].sche Ge]-
tungsberei.ch angedient werden kann.

Die Wasserversorgung erfo]-gt mit festen Anschlußpunkten
des zentral.en Netzes durch die Gemeindewerke Hettenlei.del
he =i;n

Xn Ostrand des beabsi.chai.glen Verkaufsmarktes, westlich
der B 47. 1i.egt eine Wasserlei.tung auf privatem Gelände
Sie i.st mit Lei.tungsrechten versehen.

Bei der Entwässerung führen di.e Hauptlei.tungen (Hauptsamm-
ler-Endkanal) durch die Bahnhof- und Gaswerkstraße, also
a[s eine Art Scheite]]-hie durch das P]angebiet. Di.e zu er
wei.ternde Kläranlage nordöstl i.ch am Randes des Planqebi.e-
yes kann nach Ei.nwohnergleichwerten bestehende und künf-
ti-ge Betriebe sowie di-e Mischgebiets-Bebauung nördlich
des Staufer-Weges aufnehmen. Ein entsprechendes Rückhalte-
becken im Kläranlagenbereich i.st bereits i.n Planung

was die Oberflächenentwässerung anbelangt, so wird der
Hauptvorfluter ''Seltenbach'' an der Kläranlage auch küng
tig das Oberflächenwasser aufnehmen. Der Verlauf des
Seltenbaches kann aus landschaftsgestalterischen Grün-
den im Nordostteil des Plangebietes in Koordination mit
dem Bebauungsplan "Spi-elberg'' verlegt werden.



GRÜNORDNUNG

Bestand

Di.e vorhandene, a]so rea]e Vegetation setzt si.ch im P].an
gebiet wie folgt zusammen :

l Privataärten ppd kiel.ngärtneri.sch genutzte Flächen

Di.ese Nutzungsform mit den entsprechenden Pflanzenarten
ist im Plangebiet mit nur yeti-ngem Anteil vertreten.
Hier ist ein großes Spektrum von Kultur- und Ziergarten-
Pflanzen vorhanden. Di.e Privatqärten bleiben i.n i.hrem Be
stand in den größten Teilen erhalten, so daß nur die be-
deutendsten und ortsgesta]terisch wertvo]]sten Gehör.ze
i.m P]an dargeste].It sind .

Di.e derzeiti.gen K]-eingärten, insbesondere im Bereich der
vorhandenen Bahnanlage, stellen kei-ne Bereicherung des
Plangebietes dar; di.e vereinzelt vorhandenen Kulturobst-
arten sollten jedoch, soweit sie erhaltenswert sind, ge-
schont b].elben. Sie sind auch im wesent]ichen in den P].an
übernoirimen

2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen und Wege

Landwirtschaftli.ch genutzte Flächen sind im Plangebiet nur
in geli.ngem Umfang vorhanden. Die Ackerbewirtschaftunq
herrscht vor. Ledig]i-ch i.n Hofnähe des Betriebes Schwa].b
am Stauferweg i.st Grün].andnutzung Bestand. Ei.ne Umwandlung
der landwi.rtschaftli.chen Nutzflächen in Teilbereichen zu
gewerblich genutzter Fläche ist als unproblematisch zu
TAT r3 }' t C3 11

Die oft wegrandbegleitenden Gehölzbestände, insbesondere
südöst[ i.ch der Gaswerkstraße, sind a]s erha].tenswerte Be-
stände in den Plan übernommen. Es handelt sich hierbei im
wesent]-schen um Kulturpflaumen-Bestände und Salbei-den-
( ; c:x rll l c= f'- h n

3 l ndustrie und Gewerbef].ächen und Straßen und Bahn-Gelände

Der größte Tei.l des Plangebietes ist durch industrielle und
gewerbliche Nutzung geprägt. wobei die vorhandenen Straßen
und das Bahngelände ebenfalls hier einzustufen wären. Ne--
ben den überwiegend versiegelten Flächen (Gebäude, Verkehrs-
flächen und Lagerplätze) si.nd noch di.e Nebenflächen (Böschun
gen und Bracheflächen) vorhanden. Dies sind für die Grünord-
nung insofern interessante Bereiche, als daß auf diesen un-
genutzten Flächen durch dle unqehemmte Entwicklung wertvolle
Gehö[zbestände entstanden sind, die sowohl- für di.e Tierwe]t
von Bedeutung sind, als auch in ihrer Kuh-ssenwirkung be-
reits ortsgestalteri.sche Funkti.onen übernehmen .



Das Erfordernis der Grünbindung auf Photos

l BLICK VOM MITTLEREN BAHNGELÄNDE IN HÖHE DER m6cLZcnEm
QUERVERBINDUNG NACH WESTEN ZUM ALTEN BAHNHOFSGEBÄUDE .
LINKS TEILE DER FABRIKSTRASSE .

2 BLICK VOM STANDORT ABB.l NACH NORDEN ÜBER DAS BAHN
GLEIS AUF DEN BAUHOF IM HINTERGRUND.



bb

3 DER AUSBLICK VON NORD NACH SÜD IN DIE FABRIKSTRASSE
ZWISCHEN DEN FL[TRSTÜCKEN 139o UND 1388

r'3

DIE ANGEORDNETE PLATZANLAGE VON NORDEN NACH SÜDEN MIT DER B 47
(BAHNHOFSTRASSE) . LINKS TREFFEN POST- UND FABRIKSTRASSE AUF

GRÜNRABATTEN IN FREIZUHALTENDEN SICHTWINKELN WERDEN KÜNFTIG
EINE VORHER AUF DIE FABRIKSTRASSE EINLAUFENDE POSTSTRASSE
AUFNEHFIEN. AtJCH DIE PLATZFLÄCHE IM VORDERGRUND ERHÄLT GRtiN-
B IND[JNG J

4



5 EINMÜNDENDE GASWERKSTliASSE IN DIE B 47 beIT SPEDITION
REMPEL-GEBÄUDEN UND UNGEREGELTER STRASSENFLÄCHE !

6 BLICK VON DER GASWERKSTRASSE AUF DIE OSTSEITE DER AN DIE
SPEDITION REMPEL VERMIETETEN HALLE. HIER IST DEUTLICH DIE
TEILWEISE BEWACHSENE BÖSCHUNG DES ALTEN GLEISKÖR DERS
NACH NORDEN S l CHTBAR !



5

7 DIE IM SCHLECHTEN AUSBAUZUSTAND BEFINDLICHE GASWERK-
STRASSE VON' tVESTEN NACH O.STEN MIT DEM BAUHOF IM MITTEL
GRUND

8 AUFTRETENDER SELTENBACH NÖRDLICH DER GASWERKSTRASSE ,
DER DIE STARKE WASSERFÜHRUNG DES BACHLAUFS ZEIGT!



be

9 ALS ÄCKER GENUTZTE FLÄCHE ZWISCHEN DER GASWERKSTRASSE
RECHTS, DEM SELTENBACH LINKS UND DER KLÄRANLAGE }IETTEN
LE IDELHE IM IM H INTO RGRUND .



Die vorhandenen Straßen tragen derzeit durch ihr fehlen-
des Großgrün nicht zur Ortsgestaltung bei, .Lediglich die
Fabrikstraße i.n ihrem nordöstlichen Abschni.tt wi.rd durch
eine begleitende ca. 30jährige Birkenreihe geprägt

Die vorhandenen Gehölzbestände und Einzelgehölze sind we
gen i-hres hohen Wertes voll respektiert und in den Plan
über nolnmen .

4 . Bäche und Gräben

Di.e vorhandene Vorflut an der östlichen Plangrenze verläuft
unterhalb einer Geländeauffüllung des Chamotte-Betri.ebes
und ist bachbeg[eitend mit einer Brennesse]--Hochstauden-
flur und verei.nzelten Salweiden bestanden. Einige Uferein-
brüche sind erkennbar

Der im Norden des Plangebietes verlaufende Seltenbach, als
Hauptvorf[ut, i.st im west].schen Bereich mit ei.nem Bestand
aus verwilderten Kulturpflaumen bestockt

MASSNAHMEN DER GRÜNORDNUNG

1 . Bestandserhaltung

Die im P[angebiet gekennzeichneten Bäume und Gehö]zpf]-an-
zuegen, insbesondere im Bereich der Böschungen und entlang
der vorhandenen Wege, aber auch der im westlb.chen Abschnitt
des Seltenbaches vorhandene Bewuchs, sollen aus ortsgestal-
terischen, faunistisch- wie flori.stischen und Erosionsschutz
gründen erha].ten blei.ben. Wegen der Dürftigkeit des Bestan-
des für di.e jetzt schon vorhandenen Nutzungen werden zur
Funktionserfüllung bei der gewerblichen Verdichtung dieses
Raumes zusätzliche Maßnahmen der Grünordnung erforderlich.

2 Gliederung des Plangebietes

Die gewerblichen und industry.ellen Ansätze innerhalb des
P[angebietes [assen maxima].e Gesta]tungszie].e für die Grün-
gliederung nicht mehr zu, jedoch ist inklusive der Bewahrung
des Bestandes ei.n Grüng]-iederungskonzept entwicke]-t, wel-
ches der hi.er optima]-en Gestaltung gerecht wird. So si.nd
für di.e nicht überbaubaren Bereiche entlang der Verkehrs-
flächen i.n einem mindestens 3 m breiten Bereich landschafts-
gerechte, gestaffelte Pflanzungen vorgesehen, di-e mittels
schnellwüchsiger Pflanzenarten nach entsprechenden Empfeh-
lungslisten, die derzeit angeordnete Bebauung kurzfristi.g
gestalten.sch aufbessern; dabei erhalten fast alle Straßen
ei-ne rege]mäßige oder aufge]ockerte A]]eepf]-anzung aus, dem
Standort entsprechenden Gehölzen (Boden, Industriefestig-
keit)



3 Einbindung des Plangebietes Ortsrandgestaltung

In Anlehnung an das Gehölzartenspektrum des angrenzenden
Tonabbaugebietes "Erdekaut'' , also aus Gründen des Land-
schaftsbi.Idea und der Landschaftsökologie, und nach Kri.-
bellen der Industriefestigkeit, also StandortangepaJ3theit,
wurden für die Einbindung des Gewerbeparks in 5 m Brei.te
mehrere Pflanzschemata entwickelt, die durch entsprechende
Festsetzung verbi-ndl i-ch sind.

4 Verlegung von Vorflutern

Der iin Osten des Plangebietes verlaufende Vorfluter befin-
det sich gerade in di.eben Abschnitt gewässertechni.sch sowie
landschaftsökologisch in einem bedenklichen Zustand. Durch
die Nutzungsordnung dieses Raumes wird der Vorfluter in
seinem südlichen Abschnitt ca. 50 m weiter östlich verlegt
Durch landschaftspf]-egeri.sche Maßnahmen bietet sich hier
die Mögli-chkeit ei.ner landschaftsökologischen Aufbesserung
des Gewässers lll. Ordnung. Entsprechende Festsetzungen
mit verbindlichen Pflanzschema zur gewässertyplschen Ei.n-
bindung sind im Plan getroffen worden.

Der im Norden des Planqebietes in Teilbereichen vorhandene
Se]-tenbach wird im Zuge des Bebauungs-- und Grünordnungspla-
nes "Spi.elberg"zur gestalterischen Aufwertung des Gesamt-
raumes im gesamten Abschnitt i.n das Plangebiet verlegt.
Auch hier sorgen Pflanzbindungen mit verbindl i.chem Pflanz-
schema für eine ordnungsganäße gewässerökologisch sinnvolle
Einbi.ndung. Der im Planunqsraum vorhandene Tei.lbereich ist
landschaftsgerecht ei.ngewachsen und als Erhaltunqsbereich
festgesetzt

ZIELE DES NATURSCHUTZES UND DER LANDSCHAFTSPFLEGE

Natur und Landschaft werden nach $ 1 Abs
gepflegt und entwickelt , daß

l LPf].G so geschützt ,

l

2

3
4

die Leistungsfähi.gkeit des Naturhaushaltes,
die Nutzungsfähigkeit äer Naturgüter,
die Pf].anzen- und Tierwelt sowie
die Vielfalt , Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

a[s Lebensgrund]-aßen des Menschen und a]s Voraussetzung für seine
Erho[ung i.n Natur und Landschaft nachha].tig gesichert sind
Das Landschaftspotentia]. mit den wesentlichen Landschaftsfaktoren
und deren Wechse]-beziehungen ist erfaßt



Landschaftsprägende Elemente, wi.e Einzelbäume, Baumgruppenp
Gehö[zbestände. si.nd a]s F].ächen für di.e Erha]-tung von Bäu-
men und Sträuchern im Plan festgesetzt

Di-e vorhandenen Vorf]uter im öst].i.chen und nördlichen Plan
bereich werden gewässerökologisch aufgewertet, indem sie
bei der erforderlichen Verlegung eine landschaftsbezogene
Pflanzung erhalten.

Die derzeitig schlechte Durchgrünung der gewerblich genutzten
Bereiche wird durch gezieltes Ansetzen standortbezogener
Pflanzungen auch im Hi.nb]-ick auf die hei.mi.sche Fauna - haupt-
säch[ich Voge]-fauna - aufgewertet

VERWIRKLICFnJNG DER MASSNAHMEN

Der Erschli.eßungsgang hängt zum Tei.L von den Erwerbsmög]-i.chk.ei.
ten verschiedener Flächen ab. Demzufolge kann die Schamottefa-
brik Hagenburger wegen der größten Flächenanteile am ehesten
kalku li. er en .

In di.e Bearbeitungszeit des Bebauungsplanes fi.el das Anliegen
des Verkaufsmarktes innerha].b des ei.ngeschränkten Gewerbege-
bieten. Damit wäre ein vordri.nglicher Start für den Ortsrand
qeqe.Den

Die Verzi.Chtflächen der Bundesbahn könnten di.e Zusammenfassung
des Speditionsbetri.ebel Rempel im Bereü.ch des alten Bahnhofs-
gebi.eyes ermögli.chen. Je dichter der Siedlungsansatz wird, umso
dringli.cher wird si-ch der Straßenausbau gestalten, der sich auf
di.e Gaswerk- und ].ndustri.estraße vordringlich konzentri.ert
Sonst sind ]mponderabi.bien entha].ten, di.e kei.ne zeitlichen Fest
legungen gestatten.

FLÄCHENBILANZ

Fläche insgesamt 28 , 834 ha

GI
GIE
GE
GEE
MI
F ].äche
schaft
Verkehr sflächen
G ewässer
Fläc he zum Anpflanzen u
Erhalten von Bäumen und
Sträuchern

9 , 4076 ha
4 , 3784 ha
5 , 9300 ha
1 ,8820 ha
2 , 8250 ha

fur die Landwirt
O , 7 520 ha
2 , 0370 ha
O , 08 60 ha

1 , 5360 ha



KOSTEN

S traßenneubau bzw . -ausbau
Kanalisation
Wasserversorgung

DM
DM
DM

8 8 5 . 000 ,
1 80 . 000 ,

3 2 . 000 ,

DM 1 .097 .000 ,

FINAN Z IERUNG

Di.e erforder].schen Mittel werden bei. der 5jähri.gen Haus
haltsplanung berücksichti.qt
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ÄND E RU NG E.'N DES BEBAUUNGSPLANES VOR

DER 6ppnnrLicnxw AUSLEGUNG

l Reduzierung des räumlichen Geltungsbereiches.
Di.e Eingaben der Landwi.rtschaftskammer haben dazu geführt,
daß iin Südwesten das Plangebiet reduziert wurde, wei-l der
Vollerwerbsbetrieb Schwalb südlich des Stauferweges durch
die Festlegung überbaubarer Bereiche behindert würde. Dani-t
auch keine neuen Unsti.rnmigkeiten bezüg]-ich von "Dorfgebieten''
in diesen Bebauungsp].an hi-neingetragen werden. hat si-ch di.e
Gemeinde zur Herausnahme entschlossen. Zwangsläufig dürfte
diese Herausnahme zuglei.ch auch eine Frage der fortzuschrei-
benden Flächennutzungsp]-anung sein.

2 fl:Wgi.teruna dgg läumlichgD: GQltgpgßbereiches.
Zu Lasten des gleichzeitig aufgestellten Bebauungsplanes
''Spielberg" werden di-e Flurstücke 1432 und 1433 i-m Nord-
westen des Planes ''Gewerbepark" hinzugenommen, weil Ei-n--

ri.chtungen der Spedition Rempel östli.ch der B 47 zu er-
weitern sind. Im Flurgebiet "DI.esseits den Neuwiesen'' lag
keine Grünbindung vor

3 Bahngebiet wird Industriegebiet
Entsprechend Stellungnahme der Deutschen Bundesbahn wird
das bislang als Bahngebi.et gekennzeichnete Areal i.m öst-
li.chen Tei.l des Bebauungsplanes als Industriegebiet umge-
wandelt. Der überbaubare Bereü.ch wi.rd somit über den Gleis-
körper nach Norden mit dern F].urgebiet "Spi.elberg, zwei-te
Gewanne'' verei.nt und ]-edigli-ch durch ei.ne Grenze unter-
schi.edl i-cher Nutzung gekennzeichnet. Entsprechend den Dar-
legungen der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz wird zwi-schen
der Gaswerkstraße und dem G]e]skörper auf die öffent]-sche
Verkehr'sfläche zugunsten eines überbaubaren Bereiches ver--
zi.chtet, weil sonst die nutzbaren Baute-eien unwirtschaftli.ch
beschnitten würd en
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4 B 47 (alt) bleibt im alten Verlauf
Dem Straßenbauamt Speyer wird dahingehend gefolgt, daß
di.e von ei.nem Ing. Büro vorgeschlagene Kreuzungslösung
herausgenommen und an deren Stelle di.e Poststraße i.n
die Fabrikstraße und di.ese wiederum in di.e B 47 ei-gen-
ständig vel'].aufen. Dadurch ergo-bt sich im Wi.nkel B 47
Fabrlkstraße - Poststraße eine Vergrößerung des Misch-
gebietes für einen ortsplanerisch vorteilhaften Raumab
schluß .

5 :ëpderyBggp ZWisghep: giËpp€9;wsa }!114: :B 4.Z
Das ei.ngeschränkte Gewerbegebi-et westlich der B 47 ist
im Flurgebi.et "Faltenwiesen'' wei.ter nach Westen gerückt
worden. Dadurch entsteht Bewegungsspi.elraum für die
Spedition im Norden sowie zur Unterbringung ei.nes Ver-
kaufsmarktes mit einer Verkaufsfläche von ca. l .ooo qm
sowie 8o Stellplätzen. Insgesamt bi.eßet si.ch some.t eine
Pufferzone mi.t zumutbarem Übergangscharakter zwischen
dem nördlichen Mi.schgebiet der Ortslage und dem Gewerbe-
park an. Gleichzeitig mami.t wird der Sti.chweg vom Staufer
weg nach Norden verkürzt und das Mischgebiet an der Naht-
stelle zum eingeschränkten Gewerbegebi-et reduzi.ert
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ABWÄGUNG VOR DER 6PPEmTLtcnEW AUSLEGUNG

D eutsche Bundesbahn
vÖh 76:"Ö3 X4

Game Ende

Gesamtes Bahngelände als in
dustr i.e- und Gewerbegebiet

Auch das Bahngelände öst]-ich der
Fabrikstraße wird als Industrië-
und Gewerbegebiet festgesetzt, so
mi.t dem Eingeben entsprochen.

Flurstück Nr . 1 27 0 wesel.ich
der B 47 insgesamt als Misch
gebiet festsetzen.

Unmi.ttelbar an der Bahnhofstraße
würde noch das ei.ngeschränkte Ge-
werbegebiet wirksam, der größte
Teil nach Südwesten zu Mi.schgebiet
Die vereinfachte Verkehrslösung
an der B 47 schränkt den überbau-
baren Berti.ch im Osten etwas ei.n

f'3

Die künftige Verbindungsstraße
zwischen Gaswerk- und Indu-
striestraße muß a].s Ausnahme-
genehmigung beantragt werden.

Im Realisierungsfalle wird recht-
zeitig der Antrag gem. $ 2 (2)
Ei.senbahnkreuzungsgesetz eingeholt

Kulturamt Neustadt v. 23 .03 .84

Keine Ei.nwendungen

VG Eisenberg vom 23 . O1 . 84
Keine Einwe ndungen .

Ev.Kirche d.Pfad.z v. 26.01 .84
Keine Einwendungen .

Straßenbauamt speyer y= ;Q= O? 84

Großzügiger Knotenpunkt mit
der B 47 und Bevorzugung der
Poststraße tr iff t auf Beden-
ken . Er i.st verdi.nfachter
dar zu seel len .

Der Knotenpunkt wird vereinfachten
und anders vorgeschlagen. Poststraße
wi.rd an die voll. Industriestraße
angebunden und di-ese an die B 47
Dadurch ergeben sich auch rund um
den Knoten neuere Zuschnitte der
überbaubaren Bereiche

Vorhandener Gehweg west]-ich der
B 47 sollte bis zur Ortsmi.tte
weitergeführt werden .

Dieser Gedanke ist aufgenommen und
wird zur Zeit von der Gemeinde ge--
prüft. Innerhalb dieses Bebauungs-
planes ist der Gehweg ausreichend
enthalten .
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Gesundheitsamt Frankenthal Gemei
v. l o. 2 . 84

Keine Ei.nwendungen .

Handwerkskammer v . 2 1 . 2 . 8 4

Keine Einwendungen

Wehrbereichsverwaltung IV v.21 . 2.84

Keine Einwendungen .

Denlanalpf ].ege v. 1 . 2 . 84

Kei.ne Bedenken. Bei Eldar- in das Bebauungsplan-Ori.
betten ist auf di.e recht-- der Hinweg.s aufgenommen
liche Absicherung hinzu-
we iren .

Ppnnersbergkreis v. 2 1 . 1 . 84

Keine Einwe

Bundesvexmögensamt v. 26. 1. 84

Kei.ne Ei.nwendungen .

Berqamt v. l o . 2 . 84

Keine Ei-nwendungen

Pfalzwerke v . l o . 2 . 84

Keine Einwendungen

nde

ndungen
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Ind . u . Hand . Kammer v . 9 . 2 . 84 G eme i. nd e

Große Flächen air einen Ge-
werbeansatz der Gemei.nde
Besser wäre . keine frühz ei-
ligen Einschl änku ngen vorm
sehen.

insgesamt steht nickt so vie]. Ge]ände
zur Verfügung, weil der überwiegende
Anteil von Di.diel an Hagenburger mi-t
gleichem Nutzungsziel übergegangen
ist. Außerdem werden Anteile von der
beengten Spedi.Lion Rempe]- ei-nge-
nommen. Mit Rücksicht auf di.ese An-
sätze, auf die Nähe der Wohnlage
und der Kläranlage, sind einge-
schränkte Nutzungen -auch i.m Si.nne
der Staate. Gewerbeaufsi.cht- vorge-
n oiT\me n

Gebietsantei[e west].ich der Er-
sch[ i.eßungsstraße und süd].ich
der Bahn].hie und um die Fabrik
straße sollten ohne Einschrän-
kung als GI-Gebiet vorgehalten
werd en .

Die eingeschränkte GI- und GE- Ein-
schränkung wi-rd wegen der zu erwar-
tenden Bebauung an der Poststraße
be].assen. Sollte ei.n Bebauungsplan
an der Poststraße auf die vorgenann
te Einschränkung nach einem abzu-
wartenden Verfahrengang verzi-chten
können, wird eine Änderung dieses
Bebauungsplanes i.n Erwägung gezogen

Wesel i.ch der Eisenberger Straße
ist das ei.ngeschränkte Gewerbe-
gebiet als GE auszuweisen , um
dort ''lärmemittierende Anlagen
unterhalten zu können .

Gerade wegen der Lännimmissi.onen ist
di.e Einschränkung vorgenommen, um
mi,t baulichen Vorrichtungen auf die
Spedition zu verweisen, die sich hi-er
zum benachbarten MI-Gebiet abschotten
muß

Im öst].i.chen Abschnitt der Gas
werkstraße ist statt GE ein GI
Gebiet vor zu sehen .

Nach Rücksprache mit der Fa.Hagen-
burger und dem Staate. Gewerbeauf-
sichtsamt wird das nordöstliche Ge
bi.et in GI umgewandelt und die Ein
schränkung beibehalten. Außerdem
wi.rd das rest]i.che Bahnge]-ände zum
Industry.egebiet . Di.e libri.gen Staf-
felungen der Nutzungsarten bleiben
be stehen .

Freizei.tgelände '' Spielberg''
darf die künftigen Betri-ebe
n i.cht stören .

Die Verträglichkeit der Nutzungen
Kläranlage, Gewerbe und Frei-raum
ist nach den eingeholten Unterlagen
des zuständigen Umweltmi-nisten-ums
v ertretbar
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Landwirtschaftskammer v. 13 . 2. 84 Gemeinde
Betri. eb au f Flur stücken 23 o
23 6/1 bleibt landwirtschaft
lich. Baugrenzen engen Hof-
stel].e ei.n . Hof aus dem Gel
tungsberei.ch herausnehmen .

U Der bi.shen.ge Festsetzungsentwurf
ist aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. Um aktuellen Schwi.ewigkeiten
auszuweichen, wird auf den Planbe-
reich südlich des Staufer-Weges ver-
zichtet. Der Ei.nwendung ist ent-
spr ochen .

Flurstücke 1 285/1 und 1 286/1
s ind landw . Nutz flächen und
sollen kei.ne öff ehelichen
Grüne ].ächen werden .

Das P[anzei.chen setzt hi.er die ].andw.
Nutzfläche fest. Grünfläche war nicht
vorgesehen . Einverständnis .

Zwischen Bahnkörper und Gas-
werkstraße liegen tiefgrün-
dige Böden. Nutzung soll dem
tatsäch].schen Bedarf folgen

Ausweg.sung ist weitgehend dem noch
geltenden Flächennutzungsplan gefolgt
Erschließungsabsicht - nicht zeitl i.ch
fest bestimmbar - liegt vor

Wasserwi.rtschaftsamt v. 14 . 2. 84

Wasserversorgung ist sicherzu
stell en . Nachwei. s ist von der
Gemei.nde zu führ en .

Sicherstellung der Wasserversorgung
wird von der Verbandsgemeinde netten
leidelheim nachgewiesen .

Erweiterung der Kläranlage
ist er:Ford elli.ch .

Erweiterung der Kläranlage ist mit
F].ächenbedarf bereü.ts im Flächen-
nutzungsp]-an enthalten. Nachweis er
folgt über die Verbandsgemei.nde

Rückhaltung am Seltenbach wegen
Zunahme des Oberflächenwassers
erforderlich. Planung i.st vor--
zulegen .

Rückha[tebecken am Se].tenbach i.st
vorgesehen und mit dem benachbarten
Bebauungsplan ''Spi-elberg" und dem Ing
Büro abgesti.mmt

Bei- Se]tenbachver].egung ist
Antrag gem. $ 31 WHG erfor-
d er l i.ch .

Bei Realisierung wird Antrag recht
zeitz.g gestellt

Abstand Wohnbebauung und Klär
anlage bedürfen der Nutzungs-
staffelung .

Der Bebauungsplan zeigt die einge--
schränkt4 Nutzung mit Rücksicht auf
die Betriebe auf. Wohnnutzung hat aus
rei.chenden Abstand

Planunqsqemei.nschaft v.26. 1.84
Trotz Ableitung aus dem Flächen- Eine Konzentration von Gewerbe- und
nutzungsplan di.e Empfehlung, Ind.Gebiet im Bereü.ch "Dreißig Morgen''
Konzentration von Gewerbean- ist zumindest z.Zt. nicht mögli-ch,weil
sätzen im Gebiet "Dreißig Morgen''a) eine Wohnbauzeile an der Poststraße
vorzunehmen. Auf Gelände nord- entsteht,
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Fortsetzung Planungsgemei-n
schaft

Gemei.nde

lich der Gaswerkstraße sollte
ganz verzi.chtet werden .
Böschungsf].ächen kaum er-
schli.eßbar

b) Abstandsflächen mit der Staatlichen
Gewerbeaufsicht durchgesprochen sind

Landwirtschaftliche Vorrangflächen
ex i stießen .

Außerdem ist gegenüber dem alten Flä-
chennutzungsplan an keine größere Inan-
spruchnahme des Industrie- und Gewerbe-
gebieten gedacht
Auf das Gelände an der Gaswerkstraße
ist nicht verzichtbar, weil hier neben
dem Bestand verkauftes ]nd.Ge].ände vor-
[iegt und i.m a]ten F]ächennutzungsp]-an
dargestellt war. Die Böschungsflächen
sind mit Ausg]-eichsmaßnahmen ersch].meß-
bar und selbst von der DB angeboten.

und
c)

r'3

Flächen am Seltenbach dürfen
nicht angebaut werden. gem .
Raumordnungsplan sollten 5o m
am Gewässer frei.b].elben .

Das F[ießgewässer Se].tenbach ist i.m
neuen Flächennutzungsp]-an erst einmal
freigeha[ten worden und so]-] uferbe-
gleitendes Grün erhalten. Ein weiteres
Zurückdrängen der Bauflächen ist nicht
möglich. Gemeinde wei.st Frei.ha].tung
zurück

Saar-Ferngas v. 23 . 1 . 84

Ansch].ußlei.tung ist zu über
nehmen , Abstand auch bei. An
pflanzungen einzuhalten .

Leitung ist übernommen. Abstandshaltung
bei Anpflanzung wird im Text festge-
halten

Deutsche BPost v . 2o . 2 . 84

Kabel. s i.nd an ver schiedenen
Stellen zu verlegen . Daher
wird um Anme]-dung bei Bau-
maßnahmen gebeten .

Das Fernmeldeamt wi.rd rechtzeitig
seitens der Gemeinde vor Beginn der
Baumaßnahmen untern achtet

Staate . Gewerbeauf sichts
amt v. 2 . 2 . 84

Abstand von 5o m zwi.schen ein-
geschränktem Gewerbegebiet und
Mischgebiet im Fall Rempel

Besprechung des Planern mit dem Amt
ergab, daß im Falle eines Ratsbe-
schlusses die MI--Grenze um 5 m bei dem
jetzigen Vorschlag und sonst unter Ein-
buße des Mischgebietes um 4o m erweitert
werden kann. Dann müJ3te auch das Ge-
werbegebi-et um lo m nach Osten reduziert
werden .
Da die DB auf dem Nachbargelände 127o
auch zur B 47 MI-Gebiet wünscht, hier
aber am GE-Gebiet festgehalten wird,
sollte ein allseitig annehmbarer Kom-
promiß gefunden werden
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Fortsetzung Staatl .Gewerbe
aufs ichtsamt

G eme hde

Der Grünstreifen wäre mit der lei.chten
Verwallung und Bepflanzung noch mi.t
einer zumutbaren Lärmschutzwand zu
versehen und eine ]ärmsch]uckende Ha]].e
der Speditions-Kraftfahrzeuge anzu-
streben .

$;gJ:pyerwaltung 1 . 3 . 84

Grundsätz].ich kei.ne Bedenken
Empfehlungen der Planungsge--
meinschaft nachkommen , be--
zügli.ch der Flächen nördlich
der Gaswerkstraße zu ver z ich
ten

Bebauung im alten und neuen Flächen-
nutzungsp[an entha].ten und Vorgabe
durch Leitungen und Bauansätze schwer
rückgängig zu machen .

2 Planzeichen konkretisi.eien Wird berücksichti.gt
Wird berücksichti.gtBauNVO als Rechtsgru ndlage

angeben .

Eine Änderung nach Landesbau
ordnung beachten.

wird berücksichtigt

plan i-n der Zeit vomDiese Begründung hat il;!.s.)?aden mit dem ljßbauungs- und Grünordnungs
legen. Ort und Dauer der öffentli.chen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht

nettenieiaeAhei.m , den ''?/: :;#2:.:il;filz'zg

Bürgermeister
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ABWÄGUNG NACH DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

D id i. er-Werke v . 08 . 08 . 1 98 4

In Anlehnung an die Eingabe vom ll .05.1984 wird nochmals um die Aus
weisung als Gewerbe- bzw. Industry.egebiet im Südwesten des Gewerbe-
parks bis zu den Flurstücken 1333 und 1336 sowie im Osten bis i.nkl
der Parzelle 1548 gebeten, um di.ese Fläche ansi.edlunqsfähi.qen Be-
trieben zur Verfügung zu stellen.

Gemeinde

Die bi-sherige Größenordnung des Gewerbeparks inka. der z. Z. sti]].
[iegenden Betriebsf].ächen ist bereü.ts von den Dienstste]]en der
Regionalplanung als zu groß bezeichnet worden. Der Bebauungsplan
deckt sich mit seinen Gebietsfestsetzungen mit den Darste]].fingen
des neuen Flächennutzungsplanentwurfes. Di.e Gemei.nde empfi-ebit, den
gegenwärtigen Ausweg.sungsstand zu belassen, um nicht zu weiteren
Zi.e]konf].i.koen mit den Aufsichtsbehörden An].aß zu geben. Beide Er-
weiterungswünsche l i.eßen im Rahmen der Fortschreibung der Flächen-
nutzungsplanung durchaus als langfristige Erwartungsfläche vor. Ab-
standswahrungen zu Wohngebieten, Unklarhei.ten in der regionalen Ver-
kehrsführung sowie das überschreiten der gewerblichen Flächenbedarfs
zahl- für den zeitl i.chen Wirkungsbereich der vorbereitenden Baulei.t-
planung sprechen gegen die augenblickliche Erwei.terung

K Haggnburger , Grünstadt , v 04 .09 . 1 984

Die Firma verwei.st nochmals auf die Erweiterung der gewerblich zu
nutzenden F].ächen nach Norden über den Seltenbach hi.naus.

Gemei.nde

Die jetzige Bautiefe gewerbli.cher Nutzung nördlich der Gaswerkstraße
geht auf den z. Z. noch gülti.gen Flächennutzungsplan zurück, der
hier ohne Beachtung des Se]tenbaches a].s freizuhaltendem Vorfluter
ei.n Mischgebi-et vorsah. Das Mischgebiet wurde um die notwendige
Räumzone südlich des Seltenbaches eingeengt und zum eingeschränk-
ten Gewerbegebi-et umfunktioni.ert. Es ist auch künftig nicht daran
gedacht, nördlich des Seltenbaches ei.ne gewerbliche Nutzung zu er-
wirken, sondern evt]-. ei.ne zumutbare Annäherung der Nutzungen zwi-
schen Fabrikstraße und Poststraße zu erreichen. Außerdem bedarf di.e
Gemeinde eines ausreichenden Freiraumes nach Norden zu den gewerb--
lichen Abbaubereichen der Nachbargemeinde Eisenberg, um der Wirk-
samkeit ei.nes regionalen Grünzuges, aber auch dem Sinn des Gewerbe-
parks für Hetten]eide]-hei.m zu entsprechen. Nach dem Erwerb von
Grundstücken kann sich die städtebau]-sche Entwi.cklung nicht. rich-
ten. Demzufolge blei.bt es bei der Ausweisung der öffentlichen Aus-
legung
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Straßenbauamt Speyer v 1 6 . 10. 1 984

Der mündlich vorgebrachte Einwand bezügli-ch der Parzellen 1432
und 1433 i.st in diesem Schreiben nochmals untermauert, wonach die
Herausnahme des überbaubaren Bereiches nicht genügt, sondern die
Si.chtflächen eine bessere Gewähr der Einhaltung erhalten müssen.

Gemeinde

Die Einwendungen des Straßenbauamtes werden zurückgewi-eßen. Auf
den Flurstiicken 1432 und 1433 werden die vorgeschriebenen Sicht
flächen eingehalten. Eine irgendwie geartete Nutzung der beiden
F].urstücke wird rechtzei.ti.g mi.t dem Straßenbauamt abgestimmt

Di.e Begründung hat dem Satzungsbeschluß zugrunde gelegen

Hettenleidel4eim . den ./I'?/26'C'/g:l2:Z'?'
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